
So besteht seit schon seit einigen Jahren eine spezielle Vereinbarung zwischen
der GEεA und der britischen εCPS-PRS, nach der sich beide die Erlaubnis ein-
räumen, im jeweils anderen Gebiet δizenzen für Handy-Klingeltöne zu verge-
ben1ί2. Auch der εobiltelefonhersteller σokia hatte bereits vor Erlass der Kom-
missions-Empfehlung δizenzverträge mit den finnischen Verwertungsgesellschaf-
ten TEτSTτ und σCB über die σutzung des weltweiten εusikrepertoires für die
εobilfunknutzung in Europa und einigen außereuropäischen δändern abgeschlos-
sen1ί3. σach eigenen Angaben ist es auch der italienischen SIAE mehrmals gelun-
gen, mittels Vereinbarungen mit den betreffenden Verwertungsgesellschaften EU-
weite δizenzen über das eigene italienische Repertoire hinaus einzuräumen1ί4.
Ebenso konnte die schwedische STIε unlängst einem εobilfunk-εusikanbieter
eine paneuropäische δizenz einräumen, nachdem sie die zur Rechteklärung erfor-
derlichen Vereinbarungen mit zahlreichen europäischen Verwertungsgesellschaf-
ten getroffen hatte1ί5.

Fazit: Fragmentierung des Musikrepertoires im Online-Bereich

Angestoßen durch die Kommissions-Empfehlung vom 1κ. τktober 2ίί5 haben die
σeugründungen der verlagsgesteuerten Zentrallizenzinitiativen das bisherige Sys-
tem der nationalen τne-Stop-Shops der Verwertungsgesellschaften beseitigt.
Durch die Herausnahme großer Teile des weltweiten εusikrepertoires aus dem
Geflecht der Gegenseitigkeitsvereinbarungen ist im τnline-Bereich derzeit keine
europäische Verwertungsgesellschaft mehr in der δage, εusiknutzern das gesamte
Weltrepertoire – sei es für eine europaweite, sei es lediglich für eine auf den na-
tionalen Tätigkeitsbereich einer Verwertungsgesellschaft begrenzte σutzung – an-
zubieten1ί6. Um daher eine τnline-δizenz des Weltrepertoires auch nur für ein
einziges europäisches Territorium zu erhalten, ist ein εusiknutzer heute gezwun-
gen, zunächst entsprechende σutzungsrechte bei denjenigen Wahrnehmungsun-
ternehmen zu erwerben, welche die τnline-Rechte des angloamerikanischen und
teilweise des lateinamerikanischen Repertoires der international operierenden εu-
sikverlage zentral verwalten, insbesondere also von CEδAS (EεI εusic Publis-
hing), PAECτδ (SonyήATV Publishing), D.E.A.δ.ήSACEε (Universal εusic
Publishing), εCPS-PRS (betreffend Alliance Digital und das angloamerikanische
Verlagsprogramm von peermusic), SGAE (betreffend das lateinamerikanische Re-

J.

1ί2 Vgl. Becker, ehem. stellvertretender Vorstandsvorsitzender der GEεA, Interview in εu-
sikwoche 36ή2ίί5, S. 2ί.

1ί3 Vgl. Wittmann, εR-Int. 2ίί5, κ4, κ4 f.
1ί4 Vgl. GESAC, Stellungnahme zur Kommissions-Empfehlung, vom 1.ι.2ίίι, S. κ.
1ί5 Vgl. GESAC, a.a.τ.
1ί6 Vgl. εüller, ZUε 2ίίλ, 121, 13ί.
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pertoire von SonyήATV Publishing und peermusic) sowie von einer der bei der
P.E.D.δ.-Initiative von Warner Chappell εusic beteiligten Verwertungsgesell-
schaften. Darüber hinaus muss sich der εusiknutzer – wie bisher – an die Ver-
wertungsgesellschaft seines Auswertungsgebiets wenden, um eine σutzungser-
laubnis für diejenigen τnline-Rechte zu erhalten, die – wie etwa der größte Teil
des kontinentaleuropäischen εusikrepertoires – weiterhin über das traditionelle
System der Gegenseitigkeitsverträge administriert werden.
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Unterschiede bei der εusikrechteverwaltung im
angloamerikanischen und kontinentaleuropäischen Raum

Relevanz der rechtsvergleichenden Untersuchung

Unterzieht man die oben vorgestellten εodelle zur paneuropäischen Zentrallizen-
zierung im τnline-Bereich einer genaueren Prüfung, so fällt Zweierlei aufμ

εit Ausnahme der verwertungsgesellschaftsgesteuerten Initiative Armonia sind
es ausschließlich εusikverlage, die bisher ihre τnline-Rechte dem traditionellen
Wahrnehmungssystem der Verwertungsgesellschaften entzogen und die Gründung
neuer Zentrallizenzvergabestellen betrieben haben. Im Gegensatz dazu haben bis-
lang nennenswerte Rechteherausnahmen durch einzelne, nicht verlagsgebundene
Autoren und Komponisten zum Zwecke EU-weiter δizenzierung nicht stattgefun-
den1ίι.

Des Weiteren ist zu beobachten, dass sich die Herausnahmeinitiativen der εu-
sikverlage ganz überwiegend auf die τnline-Rechte des angloamerikanischen εu-
sikrepertoires beschränkenμ So lizenzieren, wie bereits erwähnt1ίκ, CEδAS1ίλ le-
diglich das angloamerikanische Repertoire von EεI εusic Publishing, P.E.D.δ.
nur den angloamerikanischen Verlagskatalog von Warner Chappell εusic, die
GEεA lediglich die angloamerikanischen τnline-Rechte von SonyήATV Publis-
hing und die εCPS-PRS nur das angloamerikanische Verlagsprogramm von peer-
musicν offenbar ist auch Alliance Digital auf die Wahrnehmung angloamerikani-
scher Rechte beschränkt. Davon abweichend lizenzieren nur die spanische SGAE
das lateinamerikanische Repertoire der Verlage peermusic und SonyήATV Publis-
hing sowie die D.E.A.δ.-Initiative von SACEεήSDRε neben dem angloameri-
kanischen auch das französischsprachige Repertoire von Universal εusic Publis-
hing. Auffällig ist somit, dass mit Ausnahme des französischsprachigen Verlags-
programms von Universal εusic Publishing die τnline-Rechte des kontinental-
europäischen εusikverlagsrepertoires bislang nicht den anderen Verwertungsge-
sellschaften entzogen wurden und dementsprechend auch nicht über Zentrallizenz-
stellen europaweit angeboten werden.

§ 1ί.

A.

1ίι Vgl. GESAC, a.a.τ., S. 5.
1ίκ Vgl. oben § λ.
1ίλ σach anfänglichen Unklarheiten – CEδAS hatte auf ihrer Internetseite erklärt, sie würde

überdies auch Repertoire aus Deutschland und Australien repräsentieren – hat CEδAS zwi-
schenzeitlich klargestellt, ausschließlich das angloamerikanische Repertoire von EεI εu-
sic Publishing zu lizenzierenν vgl. Wolf, zitiert in Alich/Schmidt-Bischoffshausen,
GRUR 2ίίκ, 43, 46 f.
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